
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

DR. MOSER & COLLEGEN STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH 
 

GESCHÄFTSFÜHRER                                                                                     SITZ DER GESELLSCHAFT (Postfach 200 236 ⋅ 37087 Göttingen) 
 

Dipl. Kfm. Carsten Isermann                                                                             An den Weiden 7 ⋅ 37081 Göttingen ⋅ Tel.: (0551) 900 02-0 ⋅ Fax: (0551) 900 02-20 ⋅ info@mosercollegen.de 
 

Dipl. Kfm. Marcus Kalinowski                                                                             
 

Dipl. Kfm. Carsten Mörlins                                                                                  
 

 

Dipl.-Ing. agr. Dr. Richard Moser                                                                       BÜRO SANGERHAUSEN 
 

HANDELSREGISTER Göttingen Nr. HRB 1598                                               Kyselhäuserstraße 1 ⋅ 06526 Sangerhausen ⋅ Tel.: (03464) 57 90-62 ⋅ (03464) 57 90-63 
 

www.mosercollegen.de 

Termine Juli 2017 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung 
durch 

  Überweisung1 Scheck2 

Lohnsteuer, Kirchen-
steuer, Solidaritäts-
zuschlag3 

10.07.2017 13.07.20174 07.07.2017 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit 
einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt 
abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.07.2017 13.07.20174 07.07.2017 

Sozialversicherung5 27.07.2017 entfällt entfällt 
 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 
10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis 
der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so 
frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszah-

lern (ohne Dauerfristverlängerung) für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats 

fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Kranken-
kassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätes-
tens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.07.2017) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt wer-
den. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung 
durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fällig-
keitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf ei-
nen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Auch dauernde Verluste aus einer Photovoltaikanlage können steuer-
lich anzuerkennen sein 
Einkünfte unterliegen der Einkommensbesteuerung, wenn sie mit der Absicht, Gewinne zu erwirtschaften, 
erzielt werden. Werden Verluste erwirtschaftet, muss für die steuerliche Berücksichtigung in vielen Fällen 
durch eine Prognoserechnung die Gewinnerzielungsabsicht nachgewiesen werden. Das Finanzgericht 
Baden-Württemberg hat entschieden, dass der Verlust aus dem Betrieb einer Photovoltaikanlage auch bei 
einer negativen Gewinnprognose steuerlich anzuerkennen sein kann. 

Im entschiedenen Fall hatte ein Mann ein anteiliges Erbbaurecht an einem Grundstück sowie zwei Photo-
voltaikanlagen von einer Kommanditgesellschaft erworben. Diese plante entsprechend ihres Verkaufspros-
pekts einen Solarpark aus unabhängigen Einzelanlagen. In dem Prospekt war eine Ertragsprognose ent-
halten. Die tatsächliche Leistung der Anlagen wich aber von der Prognose ab. Der Mann erzielte daher 
Verluste, die das Finanzamt nicht anerkannte. Weil die Ertragsprognose negativ sei, handele es sich um 
steuerlich irrelevante Liebhaberei. 
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Dem widersprach das Finanzgericht. Die Gewinnerzielungsabsicht ist zweistufig zu prüfen. Nachdem in der 
ersten Stufe die Ertragsprognose für die Nutzungsdauer der Photovoltaikanlage (20 Jahre) negativ war, 
waren in der zweiten Stufe die Gründe dafür zu würdigen. Die verlustbringende Tätigkeit beruhte nicht auf 
persönlichen Gründen des Mannes. Die Verluste waren daher anzuerkennen. 

Privates Veräußerungsgeschäft: Zeitpunkt der Berücksichtigung eines 
Veräußerungsverlusts bei Ratenzahlung 
Bei Veräußerung eines dem Privatvermögen zuzuordnenden Grundstücks liegt ein steuerlich relevantes 
Veräußerungsgeschäft vor, wenn der Zeitraum zwischen Anschaffung des Grundstücks und der Veräuße-
rung nicht mehr als zehn Jahre beträgt. Der Bundesfinanzhof hat entschieden, wann der Verlust aus einem 
privaten Veräußerungsgeschäft zu berücksichtigen ist, wenn der Veräußerungspreis über mehrere Jahre in 
Raten bezahlt wird. Danach fällt der Veräußerungsverlust anteilig nach dem Verhältnis der Teilzahlungsbe-
träge zum Gesamtveräußerungserlös in den jeweiligen Jahren der Zahlungszuflüsse an. 

Beispiel: Der Steuerpflichtige veräußert ein Grundstück für 200.000 € und erzielt damit einen Veräuße-
rungsverlust von 40.000 €. Der Erwerber bezahlt im Jahr 2014 120.000 € (60 % des Kaufpreises), 2015 
60.000 € (30 %) und 2016 20.000 € (10 %). Entsprechend hat der Steuerpflichtige seinen Veräußerungs-
verlust von 40.000 € auf die Veranlagungszeiträume zu verteilen (24.000 € im Jahr 2014, 12.000 € im 
Jahr 2015 und 4.000 € im Jahr 2016). 

Bindungswirkung einer Bescheinigung der Gemeinde über steuerbe-
günstigte Maßnahmen an einer Immobilie 
Erhöhte Absetzungen bei Gebäuden in Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen 
setzen eine entsprechende Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde voraus. Diese Bescheini-
gung hat den Charakter eines Grundlagenbescheids. 

In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall hatte die Gemeinde bescheinigt, dass das betreffende 
Gebäude in einem durch Sanierungssatzung förmlich festgelegten Sanierungsgebiet liegt und an dem Ge-
bäude Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt worden sind. Die Bescheinigung 
enthielt eine Vorbehaltsklausel, soweit es steuerrechtliche Beurteilungen betraf. Das Finanzamt beurteilte 
die Baumaßnahme als Neubau und berücksichtigte nur die normale Absetzung für Abnutzung. 

Der Bundesfinanzhof stellte klar, dass die Vorbehaltsklausel nur spezifisch steuerrechtliche Voraussetzun-
gen betrifft. Hierzu gehört nicht die Beurteilung, ob ein Neubau errichtet wurde.  

Als problematisch sah das Gericht jedoch an, dass sich die Bescheinigung auf das Gesamtgebäude bezog. 
Bei Vorliegen einzelner Gebäudeteile, die zum Beispiel teilweise privaten und teilweise fremden Wohnzwe-
cken dienen, ist die Bescheinigung jeweils für diese Gebäudeteile auszustellen. 

Keine Rückstellung für zukünftige Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten 
Rückstellungen dürfen nur in dem gesetzlich vorgegebenen Umfang, u. a. für ungewisse Verbindlichkeiten 
gebildet werden. Voraussetzung für die Bildung des Rückstellungspostens ist das Bestehen einer nur der 
Höhe nach ungewissen Verbindlichkeit oder die hinreichende Wahrscheinlichkeit ihres Entstehens verbun-
den mit der wirtschaftlichen Verursachung vor dem Bilanzstichtag. Außerdem muss mit einer ernsthaften 
Inanspruchnahme gerechnet werden können. 

Rückstellungen dürfen nicht für Aufwendungen gebildet werden, die in künftigen Jahren als Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten zu aktivieren sind. Das gilt nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs selbst für den 
Fall, dass den später entstehenden Anschaffungs- oder Herstellungskosten Aufwendungen in derselben 
Höhe gegenüberstehen. 

Der beurteilte Sachverhalt betrifft einen Abfallwirtschaftsverband. Er unterhielt Deponien, die nach ihrer 
Stilllegung Nachsorgemaßnahmen in Gestalt ihrer Oberflächenabdichtung für einen Zeitraum von 
30 Jahren erforderlich machten. Dafür bildete der Verband Rückstellungen. In die Berechnung wurden 
zukünftige Investitionskosten zur Herstellung von Anlagen zur Ableitung, Entsorgung und Aufbereitung des 
Sickerwassers und der Deponiegase einbezogen. Dies lehnt der Bundesfinanzhof ab. Nur sofort abziehba-
re Ausgaben sind nach seinem Urteil in die Berechnung einzubeziehen. Das gilt auch, wenn zum Zeitpunkt 
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einer möglichen späteren Aktivierung von entsprechenden Anlagen Abschreibungen in entsprechender 
Höhe auf die Deponie vorgenommen werden müssen. 

Vorabanforderungen von Steuererklärungen müssen begründet sein 
Verwaltungsakte, die die Finanzbehörde erlässt, müssen ausreichend begründet sein. Das gilt insbesonde-
re für solche Verwaltungsakte, die im Ermessen der Finanzbehörde stehen, wie beispielsweise Voraban-
forderungen von Steuererklärungen. 

In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall wurde ein Ehepaar vom Finanzamt zur vorzeitigen Ab-
gabe seiner Einkommensteuererklärung aufgefordert. Bei Nichtabgabe müsse mit der Festsetzung eines 
Verspätungszuschlags gerechnet werden. Das Finanzamt ging nicht auf die Gründe ein, warum die Abga-
befrist im konkreten Fall verkürzt wurde. Es verwies nur darauf, dass die Vorabanforderung im Interesse 
einer ordnungsgemäßen Durchführung des Besteuerungsverfahrens erfolgt sei. Das Ehepaar gab seine 
Erklärung nicht, wie gefordert, vorzeitig ab. Das Finanzamt setzte daraufhin einen Verspätungszuschlag 
fest. 

Um dem Verspätungszuschlag zu entgehen, legte das Ehepaar nachträglich wirksam Einspruch gegen die 
Vorabanforderung ein und machte geltend, dass diese nicht ausreichend begründet worden sei. Das Fi-
nanzamt brachte nachträglich vor, dass in den Vorjahren die Erklärungen verspätet abgegeben wurden. 
Die Begründung, so der Bundesfinanzhof, kam jedoch zu spät. Da sich der Verwaltungsakt mit der Abgabe 
der Steuererklärung bereits erledigt hatte, konnte der Begründungsmangel nicht im Nachgang geheilt wer-
den. Die Festsetzung des Verspätungszuschlags war daher aufzuheben. 

 


